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gauge, grofje Sonnenberggemeinbe ftets auf beut Gaufenben ift. S>iefes
Statt macht immer raieber tjreube.

©arnit bie Stäbchen nact) ber Sdjulgeit nicht fofort ins ©rroerbsleben
eintreten müffen, abfoloieren fie ein praktifdjes J)alb= ober ©angjahr ats
tf)austod)ter, roobei fie alte £>ausgefcf)äfte erlernen, in ber Striche, beim
Nähen, bei ber S3äfd)e unb gum Seit im ©arten.

3>urct) ben engen Kontakt, ber gmifdjen 3ögting unb ©rgietjer befteljt
unb baburtf), bah unfere Slngeftellten altes langjährige, tüchtige Sträfte
finb, bie ihr Seftes in bie Arbeit fürs Steint legen, roirb ein Sanb ge=

ftodjten, bas beut natürlichen Sanb groifdjen ©Item uttb Stinbern nahe
kommt. 3)ie ©rfahrungen berceifen, bah etne fol<he kottektioe ©rgiehung
oon Knaben unb Stäbchen bis gur ©rroerbsfäf)igkeit einen tiefen Sinn hat.
©s ift gu roünfchen, bah alle SSaifenhäufer nad) oben ausgebaut rcerben
unb fomit ben Stinbern ein Sjeim bieten, in bent fie gern rcohnen uttb
bas ihnen auch öattn eine S)eimftätte rcerben kann, rcentr bie fd)meren
Seiten bes Gebens über fie hereinbrechen. 3>as ift meine Nrtffaffung bes
mobernen S5aifenl)aufes.

SSenn rcir gunr Schluh bie Samilienoerforgung unb 2Baifenhaus=
ergiehung nebeneinanberftellen, bann barf roohl gefagt rcerben: beibehalten
bann ihre nolle ^Berechtigung,, roenn fie im angebeuteten Sinn geleitet
rcerben. S3ir nergeffen nie, bah t>eibe Serforgungsarten Notbehelfe finb,
rcett bie normale Satnilie oerfagte. So lange es aber Einher bitrcl) frembe
Stenden gu ergiehen gibt, muh geforbert rcerben, bah ^ftegfamilien unb
S5aifenhäufer nur bann bas Nedjt bagu haben, roenn eine reine, grojfe
Stenfdjenliebe fie bagu treibt unb roenn bie ©runbpfeiler ber ©rgiehung
heihen:

„Giebe unb Sertrauen gur annertrauten Sugenb."

inc Anftaltsfrage.
Som 3entrciljckretariat g3ro Suuenütte, 3üricl>.

3n einer ber legten Sürforgebeitagen ber „Neuen 3ürd)er 3eitung"
befafjt fich ein ©infenber in origineller S3eife mit ber 3,rage ber 3reigeit=
ablöfung für îlnftaltslehrer. Son ber ©rfahrung ausgehenb, bah bie
fpärlid) bemeffene 3reigeit mit ein ©runb bafiir ift, bah manche tüchtige
Kraft fiçh nicht in einer 2lnftalt oerpftichten mill, regt er an, es möchten
fich Sreiroillige für bie Uebernahme oon Sonntagsoertretungen gur
Serfügung ftelten. Sie Sermittlung groifdjen foldjen geifern unb ben "21m

ftattsleitungen möchte er ber Stiftung ^3ro 3uoentute übertragen.
SMe gu erroarten roar, hat bie Anregung rafch ein ©djo gefunben,

unb es finb beim 3entralfekretariat Ißro Suoentute bereits eine 2lngal)t
oon redjt fpmpathifthen îlnmelbungen eingegangen. 2Bas uns aber bis
heute nod) fehlt, ift bie 2lnfid)t ber 2tnftaltsleiter. Unb fo gelangen mir
benn an bie Sorfteherfdjaften oon 2lnftalten unb Sjeimen für Stinber unb
3ugenbtiche mit ber Sitte, fid) gu bem gemachten Sorfd)tag gu äuhern.
Sinb Sie aud) ber 2lnfid)t, bah öur<h sine Sermehrung ber 3,reigeit bem
Stangel an tüchtigen Nnftattslehrern uinb ©ehilfen entgegengearbeitet
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ganze, große Sonnenberggemeinde stets aus dem Laufenden ist. Dieses
Blatt macht immer wieder Freude.

Damit die Mädchen nach der Schulzeit nicht sofort ins Erwerbsleben
eintreten müssen, absolvieren sie ein praktisches Halb- oder Ganzjahr als
Haustochter, wobei sie alle Hausgeschäfte erlernen, in der Küche, beim
Nähen, bei der Wäsche und zum Teil im Garten.

Durch den engen Kontakt, der zwischen Zögling und Erzieher besteht
und dadurch, daß unsere Angestellten alles langjährige, tüchtige Kräfte
sind, die ihr Bestes in die Arbeit fürs Heim legen, wird ein Band
geflochten, das dem natürlichen Band zwischen Eltern und Kindern nahe
kommt. Die Erfahrungen beweisen, daß eine solche kollektive Erziehung
von Knaben und Mädchen bis zur Erwerbsfähigkeit einen tiefen Sinn hat.
Es ist zu wünschen, daß alle Waisenhäuser nach oben ausgebaut werden
und somit den Kindern ein Heim bieten, in dem sie gern wohnen und
das ihnen auch dann eine Heimstätte werden kann, wenn die schweren
Zeiten des Lebens über sie hereinbrechen. Das ist meine Auffassung des
modernen Waisenhauses.

Wenn wir zum Schluß die Familienversorgung und Waisenhauserziehung

nebeneinanderstellen, dann darf wohl gesagt werden: beide haben
dann ihre volle Berechtigung, wenn sie im angedeuteten Sinn geleitet
werden. Wir vergessen nie, daß beide Bersorgungsarten Notbehelfe sind,
weil die normale Familie versagte. So lange es aber Kinder durch fremde
Menschen zu erziehen gibt, muß gefordert werden, daß Pflegfamilien und
Waisenhäuser nur dann das Recht dazu haben, wenn eine reine, große
Menschenliebe sie dazu treibt und wenn die Grundpfeiler der Erziehung
heißen:

„Liebe und Vertrauen zur anvertrauten Jugend."

Cine Arà!t§frnge.
Bom Zentrciijekretanat Pro Zuventute, Zürich.

In einer der letzten Fürsorgebeilagen der „Neuen Zürcher Zeitung"
befaßt sich ein Einsender in origineller Weise mit der Frage der Freizeitablösung

für Anstaltslehrer. Bon der Erfahrung ausgehend, daß die
spärlich bemessene Freizeit mit ein Grund dafür ist, daß manche tüchtige
Kraft sich nicht in einer Anstalt verpflichten will, regt er an, es möchten
sich Freiwillige für die Uebernahme von Sonntagsvertretungen zur
Verfügung stellen. Die Vermittlung zwischen solchen Helfern und den
Anstaltsleitungen möchte er der Stiftung Pro Fuventute übertragen.

Wie zu erwarten war, hat die Anregung rasch ein Echo gefunden,
und es ftnd beim Zentralsekretariat Pro Fuventute bereits eine Anzahl
von recht sympathischen Anmeldungen eingegangen. Was uns aber bis
heute noch fehlt, ist die Ansicht der Anstaltsleiter. Und so gelangen wir
denn an die Borsteherschaften von Anstalten und Heimen für Kinder und
Fugendliche mit der Bitte, sich zu dem gemachten Vorschlag zu äußern.
Sind Sie auch der Ansicht, daß durch eine Vermehrung der Freizeit dem
Mangel an tüchtigen Anstaltslehrern u!nd Gehilfen entgegengearbeitet
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merben könnte Unb galten Sie bie Anregung, gur Vertretung oon be«

Erlaubtem ^Serfonat freiroillige Gräfte beigugietjen für praktifd) aus*
führbar? Sinb Sie oietteictjt in ber Cage, 3f)re Stnficht mit bereits ge=

machten (Erfahrungen gu berichten SBir finb für red)t ausgiebige 23e*-

nütjung biefer Slusfprache fet)r bankbar, bas (Ergebnis raerben mir gu*
fammenfaffenb in einer ber nächften Stummem oon ^ro 3uoentut*
Dewffenttiüjen.

Stellegeruch.
3ünger, tüchtiger Canbrairt, gefegten Alters, Slbfotoent einer £anb*

mirtfdjafttic^en Scfjute unb mit kaufm. Vilbung, fuctjt mit feiner Vraut

fjauselternltelle
in S33aifenf)aus, SÜinberheim ober bergt, gu übernehmen (eo. auch Vürger*
heim). 9Jtehrjährige (Erfahrung in (Ergietmngsanftatten. Sehr gute 3eug*
niffc unb Smpfehtungen. Antritt Anfang SJtärg, eo. auch früher.,»

(Vis gu(r Uebernahme eines gemeinfamen Softens fuihe ich für
meine Vraut (bipt. Çiausbeamtin)

Stelle als Gehilfin oder Stütze
ber Çùuismutter. SBetctje Stnftalt ift bereit, einer tüdjtigen, erfahrenem
Straft für bürgere 3eit Vefchäftigu(ng gu geben? Singebote erbeten an

3itberm<wr, Sübftrafce 120, 3iirich 8.

— 36 —

werden könnte und halten Sie die Anregung, zur Vertretung von
beurlaubtem Personal freiwillige Kräfte beizuziehen für praktisch
ausführbar? Sind Sie vielleicht in der Lage, Ihre Ansicht mit bereits
gemachten Erfahrungen zu berichten? Wir sind für recht ausgiebige
Benützung dieser Aussprache sehr dankbar, das Ergebnis werden wir
zusammenfassend in einer der nächsten Nummern von Pro Zuventuw
veröffentlichen.

5te!legàà
Junger, tüchtiger Landwirt, gesetzten Alters, Absolvent einer

Landwirtschaftlichen Schule und mit kaufm. Bildung, sucht mit seiner Braut

kjauselternitelle
in Waisenhaus, Kinderheim oder dergl. zu übernehmen sev. auch Bürgerheim).

Mehrjährige Erfahrung in Erziehungsanstalten. Sehr gute Zeugnisse

und Empfehlungen. Antritt Anfang März, ev. auch früher.,.
Pis zur Uebernahme eines gemeinsamen Postens suche ich für

meine Braut (dipl. Hausbeamtin)

Stelle sis Setiiltin oâer Stütze
der Hausmutter. Welche Anstalt ist bereit, einer tüchtigen, erfahrenem
Kraft für kürzere Zeit Beschäftigung zu geben? Angebote erbeten an

K. Zndermaur, Südstraße 120, Zürich 8.
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